
  
Anwalt für Strafrecht: Einbruchsdiebstahl Sachbeschädigung

  

Es besteht zwischen einer Sachbeschädigung und einem Einbruchdiebstahl Tateinheit, wenn der Schaden
durch die Sachbeschädigung über denjenigen der für den Einbruch erforderlich ist, deutlich hinausgeht.

  

In seinem Urteil vom 14. Juni 2017 (2 StR 14/17) setzte sich der Bundesgerichtshof damit auseinander,
unter welchen Umständen zwischen einem Einbruchsdiebstahl und einer bei diesem entstandenen
Sachbeschädigung Tateinheit besteht. Der Beschuldigte drang mit Komplizen in ein Haus ein. Um Zugang
zu erlangen hebelten sie die Terassentür mit einem Schraubenzieher auf. Es wurden hohe Geldbeträge
sowie wertvolle Gegenstände entwendet. Der BGH hatte nun zu prüfen, ob zwischen dem
Einbruchdiebstahl und Sachbeschädigungen eine Tateinheit oder Gesetzeseinheit vorliegt. In der Regel
liegt bei einem Einbruchsdiebstahl und einer im Zusammenhang stehenden Sachbeschädigung
Gesetzeseinheit vor, so dass nur eine Bestrafung wegen Einbruchsdiebstahls erfolgen kann. Etwas anderes
gilt nur, wenn die Sachbeschädigung bei konkreter Betrachtung von dem regelmäßigen Ablauf eines
Einbruchdiebstahls oder Wohnungseinbruchsdiebstahls abweicht, von einem eigenständigen
Unrechtsgehalt geprägt ist und sich nicht als typische Begleittat erweist. Nach Auffassung des
Bundesgerichtshofs machte sich der Beschuldigte nicht des Einbruchsdiebstahls in Tateinheit mit einer
Sachbeschädigung strafbar. Vielmehr stellte das Aufhebeln der Terrassentür eine typische Handlung bei
einem Einbruchsdiebstahl ohne eigenen Unrechtsgehalt.
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